
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 10.04.2024

Thema Sozialversicherungen
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Fetz, Anita (sp/ps, BS) SR/CE, Germann, Hannes (svp/udc, SH) SR/CE
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Benteli, Marianne
Caroni, Flavia
Heidelberger, Anja
Meyer, Luzius
Rohrer, Linda
Schnyder, Sébastien

Bevorzugte Zitierweise

Benteli, Marianne; Caroni, Flavia; Heidelberger, Anja; Meyer, Luzius; Rohrer, Linda;
Schnyder, Sébastien 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Sozialversicherungen, 2003 - 2018. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
10.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Sozialpolitik
1Sozialversicherungen

1Invalidenversicherung (IV)

2Ergänzungsleistungen (EL)

3Erwerbsersatzordnung (EO)

4Berufliche Vorsorge

5Krankenversicherung

8Arbeitslosenversicherung (ALV)

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
SNB Schweizerische Nationalbank
IV Invalidenversicherung
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
EL Ergänzungsleistungen
MWST Mehrwertsteuer
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
EO Erwerbsersatzordnung
KVAG Krankenversicherungsaufsichtsgesetz

AVS Assurance-vieillesse et survivants
CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des

Etats
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil

national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
BNS Banque nationale suisse
AI Assurance-invalidité
DFI Département fédéral de l'intérieur
PC Prestations complémentaires
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
APG allocations pour perte de gain
LSAMal Loi sur la surveillance de l'assurance-maladie

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Invalidenversicherung (IV)

Der Ständerat hielt bei Artikel 196 an einer proportionalen Erhöhung der MWSt fest,
allerdings wollte er sie nicht ganz so stark anheben, wie er noch im Dezember 2007
beschlossen hatte. Er folgte dem Antrag seiner Kommission, den Normalsatz um 0,4 auf
8%, den reduzierten Satz um 0,1 auf 2,5% und den Sondersatz für
Beherbergungsleistungen um 0,2 auf 3,8% zu erhöhen. Die Minderheitsanträge Fetz (sp,
BS), welcher am früheren Beschluss des Ständerates festhalten wollte und Hess (fdp,
OW), welcher dem Beschluss der linearen Erhöhung des Nationalrates folgen wollte,
lehnte der Ständerat beide ab. Ausserdem formulierte er den Absatz 3 von Artikel 196
neu, um die Vorlage mit der Schaffung eines IV-Fonds zu verknüpfen. Nach der neuen
Formulierung kommt die befristete Mehrwertsteuererhöhung nur dann zur Anwendung,
wenn ein selbständiger IV-Fonds geschaffen wird, also wenn das Bundesgesetz zur
Sanierung der IV in Kraft tritt. Der Nationalrat folgte daraufhin diskussionslos den
Beschlüssen des Ständerates. In der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die
Vorlage mit 39 zu 2 Stimmen und der Nationalrat mit 126 zu 58 Stimmen an. 1

MOTION
DATUM: 27.05.2008
LINDA ROHRER

Le parlement a continué le traitement du premier volet de la sixième révision de l’AI
(Révision 6a) présentée par le Conseil fédéral l’année précédente visant à consolider
financièrement l’assurance au vu du 1,1 milliard de déficit prévu en 2018. Au Conseil des
Etats, les sénateurs ont maintenu certaines divergences avec le Conseil national. Ainsi,
ils ont rejeté la possibilité introduite par le Conseil national d’autoriser les offices AI à
former des commissions consultatives pour soutenir les mesures d’insertion. De même,
ils ont refusé de donner la possibilité aux autorités de l’AI de lancer un recours contre
un assuré bénéficiant d’un placement à l’essai si celui-ci a commis une simple
infraction par négligence. En revanche, ils ont rejeté par 24 voix contre 7 une minorité
Fetz (ps, BS) proposant au gouvernement de dresser une liste des diagnostics
potentiellement visés par un réexamen de rente. Ils ont de la sorte adhéré à la décision
du Conseil national de réexaminer toutes les rentes, sauf celles des plus de 55 ans et
celles datant de plus de quinze ans, et de déterminer lesquelles peuvent être réduites
ou supprimées au profit d’une réinsertion sur le marché du travail. Le Conseil national a
adhéré à la proposition du Conseil des Etats. Au vote final, la chambre haute a adopté le
projet par 33 voix contre 7 et la chambre basse par 125 voix contre 57. La gauche s’est
très majoritairement opposée au projet. Les organisations de défense des handicapés
ont menacé de lancer un référendum. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Au Conseil des Etats, les sénateurs ont rejeté par 27 voix contre 13 une proposition de
minorité Fetz (ps, BS) demandant un renvoi au Conseil fédéral afin d’évaluer les effets
de la cinquième révision de l’AI et de recenser le nombre de rentiers souffrant de
troubles somatoformes qui ont été réinsérés dans le monde du travail une année après
l’entrée en vigueur de la révision 6a. La minorité a estimé que la révision proposée se
concentre beaucoup sur les mesures d’économie sans véritablement proposer de
mesures de réinsertion effective sur le marché de l’emploi. Lors de la discussion par
article, les sénateurs ont rejeté par 19 voix contre 15 une proposition de la commission
visant à limiter les mesures de réadaptation dans le temps à deux ans maximum avec
des possibilités de prolongement exceptionnel d’une année. Le Conseil fédéral a estimé
que cela concerne les personnes souffrant de handicap psychique qui sont facilement
sujettes à des rechutes et donc qu’il est inutile et contreproductif de limiter cette
durée dans le temps. Le Conseil des Etats a rejeté par 31 voix contre 12 une minorité
Maury Pasquier (ps, GE) demandant l’abrogation de l’autorisation de suspendre le
versement d’une rente à titre provisionnel sans préavis lors de soupçon de fraude. Il a
également rejeté par 31 voix contre 12 une minorité Amstutz (udc, BE) visant
principalement à diminuer les rentes si les liquidités et les placements de fonds
tombent en dessous de 40%. Il a en revanche adopté par 34 voix contre 8 une minorité
Maury Pasquier (ps, GE) recommandant d’adhérer à la proposition du Conseil fédéral et
de rejeter celle de la commission qui souhaite supprimer la limite dans le temps de la
suspension de l’adaptation des rentes à l’évolution des prix. Il a également adopté par
31 voix contre 12 une proposition émanant de sa commission souhaitant ne pas toucher

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.12.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER
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aux droits acquis des personnes de moins de 55 ans. Au vote d’ensemble, les sénateurs
ont adopté la loi par 30 voix contre 9. Lors de la discussion, le traitement de la loi a été
séparé en deux afin d’examiner dans un deuxième volet la question de la répartition du
financement des frais de traitement en établissement hospitalier des bénéficiaires de
l’AI. Ainsi, les sénateurs ont adopté une proposition Kuprecht (udc, SZ) visant à
maintenir la part des cantons à 20% des coûts et celle de la Confédération à 80%.
L’expiration de la précédente répartition à la fin de l’année aurait soumis les différents
acteurs à la loi sur le financement hospitalier et aurait entrainé l’augmentation de la
part des cantons à 55%. 3

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Sommersession 2017 behandelte der Ständerat als Erstrat die Reform der
Ergänzungsleistungen. Gemäss Konrad Graber (cvp, LU) waren die Hauptziele der
Reform die Optimierung des Systems, die Verwendung von Eigenmitteln für die
Altersvorsorge sowie die Reduktion der Schwelleneffekte. Dies alles solle so umgesetzt
werden, dass das Niveau der Ergänzungsleistungen grundsätzlich erhalten bleibe. Da
jedoch die EL-Ausgaben sowie der Anteil des Bundes gegenüber demjenigen der
Kantone stark angestiegen seien, müsse hier Gegensteuer gegeben werden. Weil die
Ergänzungsleistungen die Schnittstelle zwischen AHV und Sozialhilfe darstellen,
müssten aber die Auswirkungen von allfälligen Änderungen gut durchdacht werden,
damit zum Schluss nicht die Sozialhilfe für die Einsparungen aufkommen müsse. Auf
Wunsch von Josef Dittli (fdp, UR) wurde seine thematisch mit der Reform verbundene
Motion zur Stärkung der Ergänzungsleistungen durch klare Zuordnung der Kompetenzen
losgelöst von dieser Reform behandelt. 

Der Entwurf des Bundesrates würde bei Bund und Kantonen zu Einsparungen von
ungefähr CHF 367 Mio. führen, was jedoch einigen Ständerätinnen und Ständeräten zu
wenig weit ging. Josef Dittli zum Beispiel erklärte, dass die Vorlage ein erster
Optimierungsschritt sei, danach aber noch eine weitere Reform der
Ergänzungsleistungen folgen müsse. Paul Rechsteiner (sp, SG) betonte, dass
insbesondere die IV-Rentnerinnen und -Rentner betroffen seien, bei denen mit 45
Prozent fast die Hälfte auf Ergänzungsleistungen angewiesen sei, während dieser Anteil
bei den Altersrenten nur etwa 12 Prozent betrage. Dies sei unter anderem auf den
Leistungsabbau bei der IV zurückzuführen. 
In der Detailberatung waren vor allem die Erhöhung der Höchstbeiträge für
anrechenbare Mietzinsen sowie die Möglichkeiten des Kapitalbezugs des
Altersguthabens umstritten. Das Thema der Mietzinsmaxima war im Nationalrat bereits
mit dem Geschäft 14.098 diskutiert und an die SGK-NR zur Detailberatung
zurückgewiesen worden. Diese hatte sich einverstanden erklärt, dass der Ständerat
diese Frage im Rahmen der EL-Reform behandle. Inhaltlich entschied sich der
Ständerat diesbezüglich gegen je einen unter und über dem Vorschlag der SGK-SR
liegenden Minderheitenantrag und erhöhte die Beträge für die Mietzinse gegenüber
dem geltenden Recht je nach Wohnregion, die ebenfalls neu geschaffen wurden, um bis
zu 300 Franken. Auch die Zusatzbeträge für rollstuhlgängige Wohnungen wurden
deutlich erhöht. Eine Systemänderung bezüglich der Festlegung des Betrags für
persönliche Ausgaben wünschte sich eine Minderheit Bruderer Wyss (sp, AG), welche
diese Kompetenz dem Bund übertragen und so die grossen kantonalen Unterschiede
beseitigen wollte. Dieser Vorschlag scheiterte jedoch am Mehrheitsantrag der SGK-SR,
welche diese Kompetenz bei den Kantonen belassen wollte. Bezüglich der Anrechnung
von Erwerbseinkommen des Ehegatten folgte der Ständerat der SGK-SR, die im
Gegensatz zum Bundesrat nur 80 Prozent des Erwerbseinkommens anrechnen wollte,
um so einen Erwerbsanreiz zu schaffen. Insgesamt wollten aber sowohl der Bundesrat
als auch die SGK-SR die Vermögen stärker berücksichtigen und senkten daher den
Freibetrag für Alleinstehende auf CHF 30'000 und für Verheiratete auf CHF 50'000.
Beibehalten wurde die Regelung, wonach bei Personen, die selbst oder deren
Ehepartner in einer Eigentumswohnung respektive einem Eigenheim wohnen, nur der
CHF 112'500 übersteigende Wert einer Liegenschaft beim Vermögen zu berücksichtigen
sei. Solange eine betroffene Person oder ihr Partner also eine Liegenschaft noch
bewohnen kann, soll diese nicht verkauft werden müssen. Zudem befürwortete die
Mehrheit des Ständerats eine von der SGK-SR vorgeschlagene Verschärfung des
bundesrätlichen Vorschlages bezüglich der übernommenen Krankenkassenprämien: Der
Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass die EL in Zukunft die tatsächliche
Krankenkassenprämie vergüten solle, wenn diese tiefer zu liegen komme als die
durchschnittliche Prämie. Der Ständerat beschränkte die Vergütung der Prämien
jedoch auf die Höhe der Prämie des drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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beziehungsweise in der Region. Im Anschluss an die Beratung dieses Geschäfts
überwies der Ständerat jedoch ein Postulat, das den Bundesrat beauftragte, die Folgen
eines vollständigen Einbezuges der Krankenkassenprämien in die Berechnung der EL zu
prüfen. 
Besonders umstritten war die Frage, ob ein vollständiger oder teilweiser Kapitalbezug
des Altersguthabens für den obligatorischen Teil der beruflichen Vorsorge im
Vorsorgefall möglich sein soll oder nicht. Diesbezüglich war man sich im bürgerlichen
Lager nicht einig. Die Mehrheit der SGK-SR wollte die Wahlmöglichkeit zwischen
Kapitalbezug, Rente und Mischform streichen und für den obligatorischen Teil nur noch
eine Rente ermöglichen. Dies darum, weil es heute möglich sei und auch vorkomme,
dass Personen ihre Vorsorgegelder nach dem Kapitalbezug zum Beispiel verspielten
oder durch Betrügereien verlören und in der Folge auf Ergänzungsleistungen
angewiesen seien. Möglich solle daher lediglich ein Kapitalbezug für den Erwerb von
Wohneigentum sein. Mehrere Ständeräte von FDP, CVP, BDP und SVP widersprachen
dieser Ansicht und setzten sich für Wahlfreiheit und Selbstverantwortung der Bürger
ein. Wegen einiger schwarzer Schafe sollten nicht alle Rentnerinnen und Rentner
bestraft werden – so ihr Votum. Hannes Germann (svp, SH) kritisierte dabei die
Mehrheit der bürgerlichen Ständeräte, die sonst für Eigenverantwortung plädierten,
hier aber von diesem Grundsatz nichts wissen wollten. Thomas Hefti (fdp, GL) reichte
einen Antrag ein, wonach zumindest die Hälfte des Altersguthabens bezogen werden
können solle, zog diesen aber wegen eines Formulierungsfehlers zugunsten des Antrags
Luginbühl (bdp, BE), der sich für eine Beibehaltung des geltenden Rechts und somit der
Wahlmöglichkeit einsetzte, zurück. Kommissionssprecher Graber rechnete daraufhin
vor, dass bereits die Erhöhung der Mietzinsmaxima die geplanten Einsparungen um CHF
200 Mio. reduziert hatte und dass mit einer Annahme des Antrags Luginbühl gegenüber
dem aktuellen Recht kaum noch Einsparungen gemacht würden. In der Folge lehnte der
Ständerat den Antrag Luginbühl deutlich ab. Schliesslich stellte sich die Frage, ob der
vorzeitige Kapitalbezug zur Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit möglich sein
solle. Hier einigte man sich auf einen Kompromissvorschlag: Das bis zum 50. Altersjahr
erwirtschaftete Kapital soll bezogen werden können, da dies etwa der Hälfte des
insgesamt gesparten Alterskapitals entspricht. In der Gesamtabstimmung nahm der
Ständerat die Vorlage einstimmig mit 31 Stimmen bei 12 Enthaltungen an. 4

Erwerbsersatzordnung (EO)

In der Sommersession behandelte der Ständerat die durch eine parlamentarische
Initiative des Nationalrats initiierte Revision des Erwerbsersatzgesetzes, mit welchem
der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Mütter ausdehnt wird, die im Zeitpunkt der
Niederkunft als Arbeitnehmerinnen oder Selbstständigerwerbende im Sinn des
Sozialversicherungsrechts gelten oder die im Betrieb des Ehemannes mitarbeiten und
dafür einen Barlohn erhalten. Ihnen wird während 14 Wochen eine
Erwerbsersatzentschädigung gewährt, die 80% des durchschnittlichen versicherten
Lohnes beträgt, welcher vor dem Verdienstausfall erzielt wurde. In seinem
Eintretensvotum betonte der Sprecher der Kommission, es handle sich nicht um eine
eigenständige Mutterschaftsversicherung im Sinn eines neuen
Sozialversicherungszweiges, sondern es werde – mit der Finanzierung über die EO – ein
bisheriges Instrument ausgebaut, weshalb die zusätzlichen Administrativkosten gering
seien. Forster (fdp, SG) betonte, eine Mutterschaftsversicherung gehöre „zu den
vordringlichen politischen Aufgaben“. Mehrere Rednerinnen erklärten, auch wenn das
Volk dreimal entsprechende Vorlagen abgelehnt habe, so sei der Verfassungsauftrag
doch nie in Frage gestellt worden.

Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen, obgleich die SVP die Vorlage als
„ordnungspolitischen Sündenfall“ bezeichnete, da damit der Sozialstaat weiter
ausgebaut und die Eigenverantwortung der Familien geschwächt werde, sowie als
„Zwängerei“ gegenüber dem Ergebnis der letzten Volksabstimmung. Für die meisten
erstaunlich war die Argumentation von Germann (svp, SH), er widersetze sich dem
Vorschlag deshalb, weil nur die erwerbstätigen Mütter berücksichtigt würden; dabei war
es 1999 gerade die SVP gewesen, welche die Mutterschaftsversicherung mit dem
Argument bekämpft hatte, der Einbezug der nichterwerbstätigen Frauen sei nicht
statthaft. Bei der Detailberatung versuchte Jenny (svp, GL) noch einmal, auf die
Einführung eines Mutterschaftstaggelds zurückzukommen, scheiterte aber mit 30 zu 8
Stimmen deutlich. Bei den meisten Bestimmungen schloss sich der Ständerat dem
Nationalrat an, wobei er aber die Dauer der vorgängigen Erwerbsarbeit, die zu einem
Anspruch führt, von drei auf fünf Monate ausdehnte. In einem Punkt schuf er allerdings
eine gewichtige Differenz zur grossen Kammer: Mit 25 zu 10 Stimmen folgte er dem

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2003
MARIANNE BENTELI

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Antrag der Kommission, die Anspruchsberechtigung auch auf Fälle von Adoption
auszudehnen, allerdings in eingeschränkter Form (lediglich vier Wochen, und nur, falls
das zu adoptierende Kind jünger als vier Jahre ist). Forster (fdp, SG) machte vergebens
geltend, damit lege man der Vorlage unnötig Stolpersteine in den Weg, weshalb es der
Nationalrat auch ausdrücklich vermieden habe, die Adoption zu berücksichtigen. Vor
den Beratungen hatten auch der Initiant und die drei Initiantinnen des Modells –
Triponez (fdp, BE), Haller (svp, BE), Meyer (cvp, FR) und Fehr (sp, ZH) – erfolglos an den
Ständerat appelliert, das Fuder nicht zu überladen. 5

Berufliche Vorsorge

Eine Motion Rechsteiner (sp, BS) forderte, dass die Sanierungsbestimmungen in der
beruflichen Vorsorge bis zum Ende der laufenden Rezession für jene
Vorsorgeeinrichtungen gelockert werden, welche aus konjunkturellen Gründen eine
Unterdeckung aufweisen. Die Sanierungsmassnahmen seien auszusetzen, bis sich die
Wirtschaft wieder erholt habe und die Börsenwerte zu einer durchschnittlichen
Bewertung zurückgefunden hätten. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der
Motion, weil er die konjunkturpolitischen Befürchtungen als unbegründet ansah. Dem
folgte auch der Nationalrat, welcher die Motion mit 119 zu 67 Stimmen ablehnte. Auch
eine ähnliche Motion Fetz (sp, BS) war im Ständerat chancenlos. 6

MOTION
DATUM: 15.09.2009
LINDA ROHRER

Der Ständerat überwies ein Postulat Fetz (sp, BS), welches den Bundesrat beauftragt zu
prüfen, wie die berufliche Vorsorge von Arbeitnehmenden in Berufen mit
typischerweise mehreren Arbeitgebern verbessert werden kann. Angesichts von
Veränderungen in der Arbeitswelt gebe es immer mehr Berufsgruppen, deren
Angehörige üblicherweise in mehreren gleichwertigen Anstellungsverhältnissen stehen.
Für diese Versicherten erweise sich die Unterscheidung zwischen Haupterwerb und
nicht versichertem Nebenerwerb im BVG als nicht zweckmässig, was zu einer
Unterversicherung führen könne. 7

POSTULAT
DATUM: 01.06.2012
FLAVIA CARONI

Im Rahmen der Beratungen zur Reform der Altersvorsorge 2020 schrieb der Ständerat
ein Postulat Fetz (sp, BS) zur beruflichen Vorsorge von Arbeitnehmenden in Berufen
mit typischerweise mehreren Arbeitgebern ab. 8

POSTULAT
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Im März 2017 reichte der Kantonsrat von St. Gallen eine Standesinitiative ein, die zum
Ziel hatte, die Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, ausdrücklich genannt wurden die
Pensionskassen, der AHV-Ausgleichsfonds sowie die (Freizügigkeits-)Stiftungen der
zweiten und dritten Säule, von den Negativzinsen auszunehmen. Aufgrund des
Tiefzinsumfeldes sei es für die Vorsorgeeinrichtungen schwierig, Renditen zu
erwirtschaften, erklärte der St. Galler Kantonsrat. Zudem würden bei einer
Aufkapitalisierung öffentlicher Pensionskassen – wie sie der Kanton St. Gallen plane –
noch mehr Negativzinsen anfallen. Im Mai 2018 entschied die WAK-SR einstimmig, der
Standesinitiative keine Folge zu geben, da die Geldpolitik in der Verantwortung der
Nationalbank liege. Damit die Negativzinsen im Stande seien, den Druck auf den
Schweizer Franken zu reduzieren, dürfe es nur so wenige Ausnahmen wie möglich
geben, argumentierte die Kommission. Zudem stelle das weltweite Tiefzinsumfeld eine
grössere Herausforderung für die Vorsorgeeinrichtungen dar als die Negativzinsen. 
Im Mai 2018 behandelte der Ständerat die Vorlage; Paul Rechsteiner (sp, SG) hatte einen
Antrag auf Folge geben gestellt. Pirmin Bischof (cvp, SO) erklärte als
Kommissionspräsident, dass die WAK-SR die Vorlage ausführlich behandelt habe. Man
habe einen Bericht zur Geldpolitik aus dem Dezember 2016 sowie die Stellungnahme
des Bundesrates zur Motion Kuprecht (Mo. 15.3160) in Betracht gezogen und sei
überzeugt, dass ausschliesslich die SNB für die Geldpolitik verantwortlich sei und sie
diese folglich unabhängig gestalten können müsse. Wie bereits die WAK-SR erklärt
hatte, seien zudem die Anlagen kaum von den Negativzinsen betroffen. Hingegen
fürchte man den präjudiziellen Charakter einer solchen Entscheidung: Andere
Institutionen, zum Beispiel Lebensversicherungen, könnten ebenfalls eine Ausnahme
von den Negativzinsen verlangen. Schliesslich seien die zentrale Bundesverwaltung
sowie die Compenswiss, also der AHV/IV/EO-Ausgleichsfonds, bereits von den
Negativzinsen ausgenommen. 
Paul Rechsteiner bedauerte, dass sich die WAK-SR nicht ausführlicher mit der
Standesinitiative beschäftigt habe, denn eine Ausnahme der Vorsorgeeinrichtungen

STANDESINITIATIVE
DATUM: 30.05.2018
ANJA HEIDELBERGER
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würde den Wechselkurs nicht beeinflussen und somit dem Zweck der Negativzinsen,
die Anlagen auf dem Schweizer Markt weniger attraktiv zu machen, nicht zuwiderlaufen.
Die übrigen Redner zeigten ein gewisses Verständnis für die Standesinitiative des
Kantons St. Gallen und anerkannten das angesprochene Problem. Während aber Alex
Kuprecht (svp, SZ) um Annahme des Vorstosses bat, sahen Martin Schmid (fdp, GR) und
Hannes Germann (svp, SH) die Lösung des Problems woanders: Schuld seien die
Negativzinsen – Germann sprach von einer «schleichenden Enteignung des Volkes» –,
man solle daher keine weiteren Ausnahmen machen, stattdessen solle die SNB die
Negativzinsen so schnell wie möglich abschaffen. Schliesslich sprach sich der Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gegen Folge geben aus. 9

Krankenversicherung

Beim Sozialziel in der Prämienverbilligung übernahm der Bundesrat das im Vorjahr von
den Kammern im Grundsatz genehmigte Modell mit den unterschiedlichen
Einkommenskategorien und der Privilegierung von Familien mit Kindern. Zu dessen
Umsetzung wollte er den Kantonen gestaffelt CHF 200 Mio. zusätzlich zur Verfügung
stellen. Die Kantone, welche im Vorjahr im Rahmen der gescheiterten KVG-Revision
massgeblich an einer differenzierten Lösung zur Einführung eines Sozialziels
mitgearbeitet hatten, stemmten sich noch vor Vorliegen der Botschaft plötzlich
dagegen und bezeichneten ein einheitliches Sozialziel als unzulässigen Eingriff in ihre
Kompetenzen. Diese Bedenken schlugen sich auch im Ständerat nieder, der die Vorlage
als erster behandelte. In der Kommission legte die Basler SP-Abgeordnete Fetz ein
Modell ihres Parteikollegen, Nationalrat Rossini (VS), auf den Tisch, welches als geeignet
erachtet wurde, die Akzeptanz der KVG-Revision in diesem Punkt zu erhöhen. Fetz
schlug vor, dass Familien mit einem steuerbaren Haushalteinkommen bis CHF 75'000
für ihre Kinder und Jugendlichen in Ausbildung keine Krankenkassenprämien mehr
bezahlen sollten. Diese würden vom Staat übernommen und aus den Geldern finanziert,
die der Bund den Kantonen für die Umsetzung des Sozialziels zusätzlich zur Verfügung
stellen wollte. Ständerat Schwaller (cvp, FR) legte Ende August ein verfeinertes Modell
vor, welches den Vorschlag Fetz für die Kinder übernahm, die Eltern von Jugendlichen
in Ausbildung aber stärker entlastete (Einkommenslimite CHF 114'000).

Das Sozialziel, wie es vom EDI vorgeschlagen wurde, hatte offenbar auch im BR einen
schweren Stand gehabt; dem Vernehmen nach mochten es die Bundesräte Blocher,
Schmid und Merz nicht unterstützen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2004
MARIANNE BENTELI

Besonders sauer stiess den Befürwortern die Rolle von Santésuisse auf, dem
Dachverband der Krankenversicherer. Bereits in der Ständeratsdebatte hatte Fetz (sp,
BS) einen aus Prämiengeldern gespiesenen und mit CHF 7 Mio. dotierten Politfonds von
Santésuisse kritisiert. Brändli (svp, GR), Präsident von Santésuisse, hatte zugeben
müssen, dass ein Teil der Fondsgelder tatsächlich in diese Abstimmungskampagne
fliesse. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.01.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Fetz (sp, BS) wollte den Bundesrat beauftragten, die kalkulatorischen
kantonalen Krankenkassenreserven bis 2012 angleichen zu lassen. Der Bundesrat stellte
sich hinter dieses Anliegen und legte dar, dass er mehrfach seinen Willen bekundet
habe, die Reserven der Krankenversicherer zwischen den Kantonen bis 2012 ins
Gleichgewicht zu bringen. Diese Angleichung über mehrere Jahre hat zum Ziel, ein
angemessenes Verhältnis zwischen den verschiedenen kalkulatorischen kantonalen
Reservequoten pro Versicherer zu erreichen. Der Ständerat zeigte sich in dieser Frage
gespalten. Während Gutzwiller (fdp, ZH) eine Kantonalisierung der Reserven als nicht
sinnvoll betrachtete, da das Risiko über grössere Kollektive abgedeckt werden müsse,
stimmte eine knappe Mehrheit von 18 gegen 15 für die Annahme der Motion. 12

MOTION
DATUM: 18.03.2009
LINDA ROHRER

Eine parlamentarische Initiative Fetz (sp, BS) forderte, dass das Parlamentsgesetz mit
Ausstandpflichten zu ergänzen sei, um über die Unvereinbarkeitsregeln hinaus
Interessen- und Loyalitätskonflikte zwischen der Ausübung des parlamentarischen
Mandats und der Funktion in mittelbaren Verwaltungsaufgaben zu verhindern. Dies
betreffe beispielsweise die Krankenkassen, die in der sozialen Krankenversicherung
tätig sind und damit unbestrittenermassen eine öffentliche Aufgabe im Auftrag des
Bundes durchführen. In der Kommission des Ständerates sei die Dichte an

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.05.2009
LINDA ROHRER
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Kassenmandatären unterdessen auf ein Mass gestiegen, das in der Öffentlichkeit umso
weniger verstanden werde, als andere Funktionen einen Einsitz ins Parlament ganz
verhindern. Die Kommission sprach sich knapp mit 6 zu 5 Stimmen gegen die
parlamentarische Initiative aus. Etwas eindeutiger fiel die Abstimmung im Ständerat
aus. Dieser sprach sich mit 23 zu 12 Stimmen gegen die parlamentarische Initiative
aus. 13

Mehr Erfolg hatte eine vom Ständerat im Vorjahr angenommene Motion Fetz (sp, BS),
welche den Bundesrat beauftragen wollte, die kalkulatorischen kantonalen
Krankenkassenreserven bis 2012 angleichen zu lassen. Der Bundesrat hatte die Motion
zur Annahme empfohlen, was auch die vorberatende Kommission mit einer sehr
knappen Mehrheit von 12 zu 11 Stimmen tat. Eine rechtsbürgerliche Minderheit
fürchtete, dass die Motion kontraproduktiv sei, weil sie zusätzlich eine kantonale Ebene
in die eigentlich landesweit zu gestaltende Reservepolitik einzubringen drohe. Ebenso
knapp wie in der Kommission wurde die Motion im Nationalrat durch den
Stichentscheid der Präsidentin angenommen. 14

MOTION
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Hingegen lehnte der Ständerat mit 24 zu 10 Stimmen eine Motion Fetz (sp, BS) ab,
welche eine automatisierte Äufnung von kantonalen, kalkulatorischen
Krankenkassenreserven forderte, sofern diese in einem Kanton fehlen. Der Bundesrat
hatte die Motion zur Ablehnung empfohlen, da damit die Mindestreserven
kantonalisiert würden, was zur Folge hätte, dass die Versicherer in kleinen Kantonen
über höhere Reserven verfügen müssten als diejenigen in grossen Kantonen. 15

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Zwischen 1996 und 2013 waren in einigen Kantonen verglichen mit den Leistungen zu
hohe, in anderen zu tiefe Krankenversicherungsprämien bezahlt worden. Die zu viel
bezahlten Prämien flossen in die «fiktiven» Reserven der Krankenversicherungen –
fiktiv deshalb, weil das KVG eigentlich keine Reserven vorsieht. Aufgrund verschiedener
Standesinitiativen (Kt.Iv. 09.316, Kt.Iv. 09.319, Kt.Iv. 09.320) und einer Motion Fetz (sp,
BS; Mo. 08.4046) hatte der Bundesrat vorgeschlagen, die zu viel bezahlten Prämien bei
der Rückerstattung aus der CO2-Lenkungsabgabe – die über die Krankenkassenprämien
zurückbezahlt wird – auszugleichen, wobei die Details im Rahmen der Schaffung der
Aufsicht über die soziale Krankenversicherung geregelt werden sollten. Dort hatte das
Parlament entschieden, die Korrekturen in der Höhe von CHF 800 Mio., die zu je einem
Drittel vom Bund, den Krankenkassen und den Versicherten der Kantone, die bisher zu
wenig Prämien bezahlt hatten, übernommen werden, den CO2-Lenkungsabgaben der
Jahre 2015 und 2017 anzurechnen. Während der Bund seinen Beitrag gleichmässig
verteilt auf alle drei Jahre zurückzahlen sollte, verteilten sich die Beiträge der
Versicherten aus den Kantonen, die bisher zu wenig Prämien bezahlt hatten, auf die
Jahre 2015 und 2016, während die Krankenversicherungen ihren Beitrag vollständig im
Jahr 2017 leisteten.
Im Februar 2015 gab der Bundesrat die Höhe der Kompensationen für das Jahr 2015
bekannt. So sollten die Prämienzahlenden in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden,
Genf, Graubünden, Freiburg, Tessin, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich einen
Prämienabschlag in der Höhe von insgesamt CHF 255 Mio. erhalten. Pro versicherter
Person schwankten die Abschläge zwischen den Kantonen zwischen CHF 0.70 (Kanton
Graubünden) und CHF 119.70 (Kanton Waadt). Der Gesamtbetrag für das Jahr 2015
bestand aus CHF 89 Mio. des Bundes sowie CHF 166 Mio., welche die Prämienzahlenden
in den Kantonen, in denen zuvor zu wenige Prämien bezahlt worden waren, leisteten.  In
letzteren Kantonen fiel daher im Jahr 2015 ein Prämienzuschlag über CHF 62.40 an, nur
in den Kantonen Wallis (CHF 56.40) und St.Gallen (CHF 9.00) lag er tiefer. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.02.2015
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2016 reichte Andreas Aebi (svp, BE) eine parlamentarische Initiative ein,
mit der die «bewährten Prämienregionen wiederhergestellt» werden sollten. Diese
waren seit der Änderung des Krankenkassenaufsichtsgesetzes 2016 nicht mehr
gesetzeskonform und mussten geändert werden. Eine Neueinteilung der
Prämienregionen aufgrund von Bezirken war jedoch auf heftige Kritik gestossen. Aebi
wollte nun eine Rückkehr zur ehemaligen Einteilung der Prämienregionen sowie zur
Festlegung der maximalen Rabatte durch den Bundesrat – seit Inkrafttreten des
Aufsichtsgesetzes lag diese Kompetenz beim EDI – erreichen. Ende 2017 gab die SGK-
NR der Initiative mit 17 zu 5 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Ihre
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Schwesterkommission entschied sich aber Anfang 2018, lieber der Motion Germann
(svp, SH; Mo. 16.4083) zu folgen, welche sie gemäss eigenen Aussagen «eng begleite». Es
sei daher nicht nötig, dass «die Schwesterkommission gesetzgeberisch aktiv» werde,
erklärte die SGK-SR und lehnte die Initiative mit 11 zu 0 Stimmen ab. Im Winter 2018
entschied sich die Nationalratskommission einstimmig, nicht an der Initiative
festzuhalten, da das Anliegen mittlerweile bereits von einer Motion der
Ständeratskommission aufgenommen wurde. 17

Hannes Germann (svp, SH) wollte eine Abkehr von den Änderungen zur Einteilung der
Prämienregionen, wie sie im Rahmen der Revision der Verordnung über die
Prämienregionen geplant wurden, erreichen. In seiner Motion «An bewährten
Prämienregionen festhalten» vom Dezember 2016 kritisierte er, dass das EDI seit dem
Inkrafttreten des KVAG zukünftig eigenmächtig bezüglich Prämienregionen entscheiden
könne und diesbezüglich einige Änderungen angekündigt habe: Die Kosten würden neu
auf Bezirks- statt wie bisher auf Gemeindeebene beurteilt, Prämienregionen müssten
künftig mindestens 33'333 respektive (in grossen Kantonen) 66'667 Versicherte
beinhalten und in Kantonen mit weniger als 200'000 Versicherten dürfe es nur noch
eine Prämienregion geben. Ein solches Vorgehen würde jedoch einzig die
Kostenunterschiede zwischen den Gemeinden eines Bezirks ausgleichen, erklärte der
Motionär, wodurch es zu einer milliardenhohen Umverteilung komme. Davon seien
gemäss Santésuisse 3 Mio. Menschen negativ betroffen. Die Kostenwahrheit oder
Transparenz steigere die Änderung jedoch nicht. Zudem gebe es in vielen Kantonen gar
keine Bezirke mehr. In seiner Motion verlangte Germann deshalb, dass für die Einteilung
der Prämienregionen weiterhin die Kosten der Gemeinden relevant sein sollen und der
Bundesrat die maximalen Rabatte festlegen soll. 
Der Bundesrat argumentierte, dass die Einteilung der Prämienregionen nach
Gemeinden die tatsächlichen Kostenunterschiede zwischen den Regionen nicht mehr
erfasse. Das EDI sei daher gemäss seinem Auftrag daran, die Prämienregionen
anzupassen, wobei sich in der Vernehmlassung zur Verordnung über die
Prämienregionen nur eine Minderheit der betroffenen Kantone gegen die Einteilung
nach Bezirken ausgesprochen habe. Die Bezirke als kleinste geografische Einheit für
eine Prämienregion zu verwenden, mache Sinn, weil dadurch relativ einheitliche,
zusammenhängende Prämienregionen gebildet werden könnten, während diese unter
Berücksichtigung der Gemeinden wild auf dem Kantonsgebiet verstreut wären. Zudem
sei die Einteilung langfristig stabil, weil einzelne schwere Krankheitsfälle in kleinen
Gemeinden nicht mehr zu einem Wechsel der Prämienregion führten. Schliesslich sei
eine Einteilung auf Gemeindeebene nicht mehr möglich, weil das BAG die
entsprechenden Informationen aus Datenschutzgründen nicht mehr erhebe. Diese
Änderungen beträfen schliesslich nur eine Minderheit der Versicherten und für die
meisten Betroffenen seien die Auswirkungen minimal. Ein Prozent der Versicherten
müsse jedoch mit einem Prämienanstieg um mehr als 10 Prozent rechnen. 
Vor der Behandlung des Geschäfts im Ständerat reichte die SGK-SR einen
Ordnungsantrag ein, mit welchem sie eine Zuweisung der Motion an sich selbst
erreichen wollte. Da die Vernehmlassung zur Verordnung zum Zeitpunkt der
Konsultation noch nicht abgeschlossen gewesen war, beabsichtige die SGK-SR gemäss
Kommissionssprecher Graber (cvp, LU), eine weitere Konsultation durchzuführen, bei
der auch die Motion Germann behandelt werden könne. Der Motionär hiess diesen
Vorschlag gut, verwies aber auch auf die staatspolitischen und föderalen Bedenken,
welche die Kommission in Betracht ziehen solle. Stillschweigend nahm der Ständerat
den Ordnungsantrag an. 18

MOTION
DATUM: 15.12.2016
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 beriet das Parlament die parlamentarische Initiative für eine
befristete Verlängerung der Zulassungsbeschränkung nach Art. 55 KVG. Zuvor hatte
sich der Bundesrat in einer Stellungnahme für die Vorlage ausgesprochen, weil damit
für den Fall einer Verzögerung bei der Änderung des KVG bezüglich der Zulassung von
Leistungserbringenden (BRG 18.047) ein Zeitraum ohne Zulassungsbeschränkung
verhindert werden könne. Die Detailberatung des Bundesratsgeschäfts müsse jedoch
umgehend angegangen werden, betonte der Bundesrat. Im erstbehandelnden
Nationalrat erläuterten die Kommissionssprecher Nantermod (fdp, VS) und Hess (bdp,
NR) sowie Gesundheitsminister Berset noch einmal die Geschichte der
Zulassungsbeschränkung, ihre Relevanz und die Notwendigkeit einer weiteren – letzten
– Verlängerung derselben. Diskussionslos und stillschweigend genehmigte der Rat die
Vorlage in der Detailberatung und übergab sie mit 160 zu 1 Stimme in der
Gesamtabstimmung dem Zweitrat. Ein ähnliches Bild präsentierte sich im Ständerat,
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der die Initiative am folgenden Tag in der Gesamtabstimmung einstimmig mit 36 zu 0
Stimmen guthiess. Auch die Schlussabstimmungen stellten keine grossen Hürden mehr
dar, mit 194 zu 1 Stimme respektive 41 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
verabschiedete das Parlament die erneute, befristete Verlängerung der
Zulassungsbeschränkung für Ärzte. Einzig Lukas Reimann (svp, SG) lehnte die
Verlängerung ab, während Hannes Germann (svp, SH) und Martin Schmid (fdp, GR) sich
ihrer Stimme enthielten. 19

Durch die Änderung des Krankenkassenaufsichtsgesetzes war 2016 eine Neueinteilung
der Prämienregionen und der maximal zulässigen Prämienunterschiede basierend auf
den Kostenunterschieden zwischen den Regionen nötig geworden. Der
Vernehmlassungsentwurf des EDI war insbesondere aufgrund der Regionenbildung
anhand von Bezirken anstelle von Gemeinden stark kritisiert worden. Auch die SGK-SR
sprach sich gegen die Vernehmlassungsvorlage sowie gegen die in der Zwischenzeit von
Bundesrat und Krankenversicherern gemachten neuen Vorschläge aus. In der Folge
reichte sie im Sommer 2018 im Rahmen ihrer Behandlung der Motion Germann (svp, SH)
eine Motion ein, um die entsprechende Bestimmung im KVG so zu ändern, dass die
aktuelle Einteilung der Prämienregionen beibehalten werden kann und die Anzahl
Prämienregionen in den Kantonen gleich bleibt. Im Unterschied zur Motion Germann
soll die Befähigung, die Prämienregionen und -unterschiede festzulegen, in der
Kommissionsmotion weiterhin beim EDI belassen werden. Überdies soll eine Regelung
bezüglich der Regionszuteilung einer Gemeinde, die aus einer Fusion zweier
Gemeinden aus verschiedenen Prämienregionen entstanden ist, geschaffen werden.
Der Bundesrat empfahl die Motion der SGK-SR zur Ablehnung. Er rief in Erinnerung,
dass die nun kritisierte Bestimmung im KVG ursprünglich geschaffen worden war, um
die Quersubventionierung innerhalb der Kantone – vor allem zu Lasten der Städte – zu
beenden. 

In der Wintersession 2018 behandelte der Ständerat die Motion der SGK-SR zusammen
mit der Motion Germann. Joachim Eder (fdp, ZG) erklärte dem Rat, dass die
Kommission mit 7 zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen eine Annahme der
Kommissionsmotion und mit 10 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung eine Ablehnung der
Motion Germann empfehle. Dieser Empfehlung stimmte auch Motionär Germann selbst
zu. Die Kommissionsmotion fand im Rat jedoch nicht nur Anklang. Anita Fetz (sp, BS)
störte sich daran, dass damit die Prämienregionen nun doch nicht aufgrund der
tatsächlichen Kosten berechnet werden sollten, wie ursprünglich entschieden worden
war. Zudem befürchtete sie, dass eine strikte Regelung der Gemeindezuteilung zu
Prämienregionen Gemeinde- sowie Spitalfusionen erschweren würde. Bundesrat Berset
wies noch einmal auf die Änderungen hin, die der Bundesrat aufgrund der Kritik in der
Vernehmlassung vorgenommen hatte. Er betonte überdies, dass es verschiedene
unklare Punkte gebe, die der Bundesrat nur in Übereinstimmung mit der SGK
entscheiden werde. 
Die Entscheidung des Ständerates fiel schliesslich deutlich aus: Mit 24 zu 13 Stimmen
nahm die kleine Kammer die Kommissionsmotion an, Hannes Germann zog seine Motion
zurück. 20

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

In der Sommersession befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Ein
Minderheitsantrag Fetz (sp, BS), welcher den Beitragssatz auf 2,3 anstatt der
vorgesehenen 2,2% anheben wollte, wurde mit 28 zu 8 Stimmen abgelehnt. In Bezug auf
die Zumutbarkeit der Annahme von Arbeit wurde für Personen bis zum 30. Altersjahr
eine Verschärfung vorgenommen. Bei der Erhöhung der Wartezeiten änderte der
Ständerat die Vorlage des Bundesrates ab. Dabei beschloss er eine
einkommensabhängig ausgestaltete Erhöhung der Wartezeiten für Personen ohne
Unterhaltspflichten. Mehrere Minderheitsanträge der Linken hatten im Ständerat keine
Chance. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 30 zu 8 Stimmen
angenommen. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2009
LINDA ROHRER
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